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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Situation bei der Rekrutierung von Fachpersonal im Bereich der
Atomaufsicht darstellt;

2. inwieweit die Prüforganisationen (wie der TÜV Süd und andere) über hin -
reichend qualifiziertes Personal verfügen und auch Nachwuchs rekrutieren
können;

3. wie sie die Personalsituation (quantitativ und qualitativ) für die Kernkraftbe-
treiber im Land und in Deutschland insgesamt für die Dauer des Betriebs (bis
2022) und für die Phase des Rückbaus einschätzt und bewertet;

4. wie sich beim Fachpersonal in den Kernkraftwerken des Landes sowie bei der
Atomaufsicht die Altersverteilung darstellt und inwieweit Engpässe durch al-
tersbedingte Verrentungs- und Pensionierungswellen zu erwarten sind;

5. wie sich das Angebot und die Belegung von Studiengängen und Studienange-
boten im Land darstellen, die für die Arbeit in und mit kerntechnischen Anla-
gen wichtig sind;

6. inwieweit die baden-württembergische Atomaufsicht auch die Personalplanung
der Betreiber der Atomkraftwerke überprüft, um sicherzustellen, dass bis zum
vollständigen Rückbau ausreichendes und qualifiziertes Personal zur Verfü-
gung steht;

Antrag

der Abg. Gabi Rolland u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Personalausstattung von Atomaufsicht und Betrieb 

sowie Rückbau der Kernkraftwerke

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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7. ob die Landesregierung zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Personal-
ausstattung der Atomaufsicht und der Kernkraftwerkbetreiber als nötig erachtet
und falls ja, welche.

22. 03. 2019

Rolland, Gruber, Fink, Gall, Born SPD

B e g r ü n d u n g

Aufgrund des Atomausstiegs ist die Arbeit in und mit Kernkraftwerken unter 
Gesichtspunkten der langfristigen Berufsperspektive weniger attraktiv. Hinzu
kommt das Image von Kernkraftwerken und kerntechnischen Anlagen, das durch
Atomausstieg und große Unfälle von Tschernobyl bis Fukushima gesunken ist.
Daher richtet sich das öffentliche Interesse seit einigen Jahren vermehrt darauf, ob
für den Betrieb, die Überwachung und den Rückbau auch hinreichend und ge -
nügend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 15. Mai 2019 Nr. 3-4639.40 nimmt das Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie dem Ministerium für Finanzen zu dem
Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie sich die Situation bei der Rekrutierung von Fachpersonal im Bereich der
Atomaufsicht darstellt;

Freie Stellen im Bereich der Atomaufsicht konnten bislang mit geeigneten Bewer-
berinnen und Bewerbern besetzt werden. Zuletzt wurden 2017 im Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft mehrere Stellen mit Naturwissenschaftle-
rinnen, Ingenieurinnen und einer Betriebspsychologin besetzt. Ergänzend zur
fachlichen Ausbildung und bisherigen Berufserfahrung ist im Bereich der Atom-
aufsicht ein mehrjähriges Einarbeitungs- und Fortbildungsprogramm vorgesehen,
das die neuen Mitarbeitenden durchlaufen müssen, um die Aufgaben der Atom-
aufsicht wahrnehmen zu können.

2. inwieweit die Prüforganisationen (wie der TÜV Süd und andere) über hin -
reichend qualifiziertes Personal verfügen und auch Nachwuchs rekrutieren
können;

Erfahrungsgemäß wird mit der Abschaltung der Kernkraftwerke und nach der Er-
teilung der Stilllegungsgenehmigungen für die Anlagen das Prüfvolumen der Prüf -
organisationen im kerntechnischen Bereich abnehmen. Dies wird zu einem Perso-
nalrückgang in den für diese Prüfungen zuständigen Organisationseinheiten der

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Prüforganisationen führen. Der mit größtem Auftragsvolumen von der Atomauf-
sicht hinzugezogene TÜV Süd ET konnte in den vergangenen Jahren Stellen mit
geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern besetzen, die im Anschluss eine um-
fangreiche Einarbeitung durchlaufen müssen. Fachexpertinnen und -experten für
längerfristig nicht mehr relevante Bereiche werden für künftig wichtige Fachbe-
reiche wie z. B. den Strahlenschutz qualifiziert.

3. wie sie die Personalsituation (quantitativ und qualitativ) für die Kernkraftbe-
treiber im Land und in Deutschland insgesamt für die Dauer des Betriebs (bis
2022) und für die Phase des Rückbaus einschätzt und bewertet;

Die folgende Antwort bezieht sich nur auf die EnKK, die die Kernkraftwerke im
Land betreibt. Aus den anderen Ländern liegen der Landesregierung keine auf-
sichtlichen Informationen vor. Die EnKK hat eine langfristige Personalplanung
erstellt, die die für die Aufgaben notwendigen Stellen mit den hierfür erforder -
lichen Qualifikationen und Erfahrungen berücksichtigt und bis zum vollständigen
Abbau des letzten Kernkraftwerks reicht. Insgesamt konnte festgestellt werden,
dass die altersbedingte Abnahme der Mitarbeiteranzahl weitgehend mit der Redu-
zierung von Aufgaben und den zugehörigen Arbeitsplätzen korreliert. Die Pla-
nung enthält für zahlreiche Personen Aufgabenänderungen sowie Weiterqualifi-
zierungen und wird mit Vorruhestandsregelungen ergänzt. Notwendige Neuein-
stellungen von Fachpersonal konnten bislang erfolgen. Lediglich im Bereich
Strahlenschutz ist der Arbeitsmarkt angespannt. Für den Abbau der Kernkraftwer-
ke wird in diesem Bereich noch längerfristig Fachpersonal benötigt. Auch in die-
sem Bereich konnten jedoch bisher geeignete Bewerberinnen und Bewerber für
die Stellen gefunden werden. Für den Bereich Strahlenschutz gilt es bundesweit
aufzuzeigen, dass er langfristig attraktive Arbeitsplätze bietet.

4. wie sich beim Fachpersonal in den Kernkraftwerken des Landes sowie bei der
Atomaufsicht die Altersverteilung darstellt und inwieweit Engpässe durch al-
tersbedingte Verrentungs- und Pensionierungswellen zu erwarten sind;

In der für die Atomaufsicht zuständigen Abteilung im Ministerium für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft arbeiten derzeit 42 Personen mit einem naturwissen-
schaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen oder arbeitspsychologischen Stu dienab -
schluss. Der Altersschnitt ist hier sehr ausgewogen. Lediglich sieben Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind über 60 Jahre alt. 

Nach Erteilung der Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen und den strahlen-
schutzrelevanteren Abbauschritten nimmt der Aufgabenumfang bei der Atomauf-
sicht ab. Längerfristig bleiben neben der Aufsicht über die Abbauschritte Aufga-
ben in den Bereichen Entsorgung (Aufsicht über Bearbeitung, Lagerung und
Transporte von radioaktiven Abfällen) und Strahlenschutz (Umgang mit radioak-
tiven Stoffen, Anwendungen von ionisierenden Strahlen in Medizin und Technik,
Umweltradioaktivität u. a.). Personelle Engpässe sind nach jetziger Planung nicht
zu erwarten. Insgesamt ist darauf zu achten, dass der öffentliche Dienst als Ar-
beitgeber für naturwissenschaftliches bzw. technisches Fachpersonal auch lang -
fris tig attraktiv bleibt.

Darüber hinaus wird auf die Stellungnahme zu Frage 3 verwiesen.

5. wie sich das Angebot und die Belegung von Studiengängen und Studienangebo-
ten im Land darstellen, die für die Arbeit in und mit kerntechnischen Anlagen
wichtig sind;

Die Tabellen im Anhang geben Auskunft über Angebot und Belegung relevanter
Studiengänge und Studienangebote in Dualen Hochschulen, Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften und Universitäten im Land, die für die Arbeit in und
mit kerntechnischen Anlagen bedeutsam sind.

An Hochschulen in Baden-Württemberg gibt es keinen Studiengang, in dem Ab-
solventinnen und Absolventen spezifisch für die Arbeit in und mit kerntechni-
schen Anlagen ausgebildet werden. Zahlreiche Studiengänge im Bereich der Inge-
nieurwissenschaften sowie der Naturwissenschaften vermitteln jedoch fachliche
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Qualifikationen, die für die Arbeit in und mit kerntechnischen Anlagen von
großer Relevanz sind. Hierzu zählen insbesondere Studiengänge im Bereich der
Energietechnik, der Elektronik- und Informationstechnik sowie der Robotik.

Das Institut Management im Baubetrieb am Karlsruher Institut für Technologie
verfügt über die einzige Rückbauprofessur in Deutschland. Diese herausragende
Stellung führte unter anderem auch zur Gründung des Kompetenz-Clusters Rück-
bau. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Rückbautechnologien in
Form von Pilotprojekten und auf der Lehre zur Ausbildung des wissenschaft -
lichen Nachwuchses – u. a. durch das Schwerpunktmodul Kerntechnik und Fu -
sionstechnologie im Rahmen des Masterstudiums. 

Zusätzlich werden beispielsweise an der Universität Heidelberg im Bachelor-Stu-
diengang Chemie drei Module im Wahlpflichtbereich und im Master-Studiengang
Chemie ein Vertiefungsfach angeboten, in denen nicht nur Grundlagen der Radio-
chemie und des Strahlenschutzes vermittelt werden, sondern die Studierenden
auch durch entsprechende Praktika Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit
radioaktiven Stoffen erlernen und sammeln. Im Bachelor-Studiengang Chemie
wird das Wahlpflichtfach Radiochemie angeboten. Im Master-Studiengang gibt es
ein Vertiefungsfach Radiochemie. Im Bachelor- und im Master-Studiengang Phy-
sik an der Universität Heidelberg vermitteln die Vorlesungen über Teilchenphysik
und Quantenmechanik wichtige Basiskenntnisse über physikalische Prozesse, die
der Radioaktivität unterliegen. 

Spezielle Qualifikationen werden aber auch durch Wahlfächer als Studienangebo-
te vermittelt. Exemplarisch ist hier die Technische Hochschule Ulm zu nennen,
die die Wahlfächer Strahlenmesstechnik, Kerntechnik sowie Kraftwerkstechnik
anbietet. Auch im Bereich der Strahlenmesstechnik mit Strahlenrecht wird an der
Technischen Hochschule Ulm Fachwissen vermittelt.

An der DHBW Karlsruhe gibt es den Bachelor-Studiengang Sicherheitswesen,
der als eine von drei möglichen Studienrichtungen mit dem Bereich Strahlen-
schutz eine spezielle Studienrichtung anbietet, die von besonderer Relevanz für
die Arbeit in und mit kerntechnischen Anlagen ist. 

Für das Wintersemester 2020/2021 ist an der Hochschule Mannheim die Einrich-
tung eines weiterbildenden Master-Studiengangs „Rückbau und nukleare Entsor-
gung“ geplant.

6. inwieweit die baden-württembergische Atomaufsicht auch die Personalplanung
der Betreiber der Atomkraftwerke überprüft, um sicherzustellen, dass bis zum
vollständigen Rückbau ausreichendes und qualifiziertes Personal zur Verfü-
gung steht;

Die Personalausstattung und die Weiterbildung des Personals werden von der
Atomaufsicht überwacht. In Genehmigungsauflagen der Kernkraftwerke wurden
zu diesen Themen Berichtspflichten eingeführt, denen der Betreiber jährlich bzw.
halbjährlich nachkommen muss und die der Überprüfung durch die Atomaufsicht
unterliegen. Relevante Änderungen in der Organisation der Kernkraftwerke müs-
sen als Änderungen des Betriebs beim Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft als zuständige Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde angezeigt
bzw. beantragt werden und dürfen erst nach dessen Zustimmung durchgeführt
werden. Kontrollen und Gespräche mit verantwortlichem Personal ergänzen die
Berichte und vervollständigen die aufsichtliche Prüfung.

7. ob die Landesregierung zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Personal-
ausstattung der Atomaufsicht und der Kernkraftwerkbetreiber als nötig erach-
tet und falls ja, welche.

Maßnahmen werden weder kurz- noch mittelfristig notwendig sein, da die Aufga-
ben sowohl bei der Atomaufsicht als auch bei den Kernkraftwerksbetreibern ab-
nehmen und im Wesentlichen mit der vorhandenen Personalausstattung wahr -
genommen werden können. In den anderen Bereichen der Atom- und Strahlen-
schutzaufsicht (z. B. Entsorgung der radioaktiven Abfälle, Umgang mit radioakti-
ven Stoffen und Anwendungen von ionisierenden Strahlen in Medizin und Tech-
nik) ist hingegen kein Rückgang der Aufgaben zu erwarten. Hier werden weiter-
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hin ausgebildete Fachkräfte benötigt, ebenso zur Beteiligung an der internationa-
len Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Sicherheit der Kernenergienutzung in Eu-
ropa zu verbessern. Zusätzliche Maßnahmen, die über diesen Kompetenzerhalt
hinausgehen, sind nach jetzigem Stand nicht erforderlich.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Frage des ausreichenden Personals
im Bereich der nuklearen Sicherheit um eine bundesweite Aufgabe handelt, der
sich die Bundesregierung anzunehmen hat. Im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung ist die Erstellung eines Konzepts zum perspektivischen Erhalt von Fachwis-
sen und -personal im Nuklearbereich vorgesehen. 

Untersteller

Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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HAWs

WS 18/19 SoSe 2018 WS 18/19

Maschinenbau / Entwicklung: Design und Simulation 
(früher Maschinenbau / Produktentwicklung und 
Simulation)

60 276 280

Maschinenbau / Produktion und Management mit 
Studienschwerpunkt Maschinenbau / Wirtschaft und 
Management

80 269 282

Oberflächentechnologie/Neue Materialien mit den 
Studienschwerpunkten Maschinenbau/Neue 
Materialien, Materialographie/Neue Materialien und 
International Sales Management and Technology

80 353 338

Electrical Systems Engineering (seit WS 2017/18), BA 22 51 77

Elektronik und Informationstechnik (auslaufend), BA 0 60 45

Mechatronik und Robotik (seit WS 2017/18), BA 50 78 126

Mechatronik und Mikrosystemtechnik (auslaufend), BA 0 144 117

Robotik und Automation (auslaufend), BA 0 74 53

Electrical Systems Engineering (seit WS 2017/18), MA 8 15 21

Electronic Systems Engineering (auslaufend), MA 0 15 9

Mechatronik und Robotik (seit WS 2017/18), MA 8 20 24

Mechatronik (auslaufend), MA 0 15 4

Wahlfach Strahlenmessechnik 50 46 54

Wahlfach Kerntechnik 16 0 12

Fachkunde Strahlenmesstechnik mit * 50 43 51

Wahlfach Kraftwerkstechnik 0 9 0

* Strahlenrecht (16 h) 50 43 51
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